
Bekanntmachung der Verlängerung des Durchführungszeitraums der 

Sanierungssatzung „Altstadt“ der Stadt Wemding 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 06.10.2021 auf Grundlage des § 142 Abs. 3 Satz 4 

Baugesetzbuch die Verlängerung des Durchführungszeitraumes der förmlich festgelegten 

Sanierungssatzung vom 25.09.1992, deren Geltungsbereich zuletzt mit Änderung vom 

08.07.1999 erweitert wurde, beschlossen. Der Abschluss der Sanierung wurde bis 

31.12.2030 beschlossen. Begründet wird dies dadurch, dass die festgelegten 

Sanierungsziele für den Altstadtbereich nach wie vor aktuell sind und in einigen Teilen noch 

nicht erreicht wurden. Zur Erreichung dieser Ziele und zur Beseitigung städtebaulicher 

Missstände in der historischen Altstadt bedarf es weiterhin des Einsatzes von Finanzhilfen 

aus der Städtebauförderung. Der Geltungsbereich bleibt unverändert erhalten. Die Satzung 

kann bei der Stadt Wemding, Zimmer 24, Marktplatz 3, 86650 Wemding oder unter 

wemding.de eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 

 

 

Wemding, den 16.11.2021     Stadt Wemding 

 

        Dr. Martin Drexler 

        1. Bürgermeister 


